
 Übertritt an das Gymnasium (§§124-135 Thüringer Schulordnung) 
 
Eltern, deren Kinder in Deutsch, Mathematik und Heimat- Sachkunde je "sehr 
gut" oder "gut" auf dem Zeugnis vorweisen können, müssen nur das  
Halbjahreszeugnis des laufenden  Schuljahres vorlegen.  
  
Eltern, deren Kinder in einem dieser Fächer ein "befriedigend" erteilt 
bekommen  haben, müssen das Halbjahreszeugnis und die Empfehlung für 
die gymnasiale Laufbahn vorlegen. 
 
Kinder, die zur Zeit die 5., 6. oder 10. Klasse einer Regelschule besuchen und 
eine gymnasiale Ausbildung wünschen, müssen in Deutsch, Mathematik und 
der ersten Fremdsprache mindestens "gut" aufweisen. 
 
Eltern, die auch bei Nichterreichen dieser Vorgaben ihr Kind am Gymnasium  
anmelden wollen, können dies mit der Vorlage des Halbjahreszeugnisses bei 
uns tun. Gleichzeitig wird dann das Kind zum Probeunterricht angemeldet.  
Sollte  dieser  Probeunterricht positiv bewertet werden, kann das Kind unser 

Gymnasium besuchen. 

Beachten Sie bitte, dass die 
Anmeldung nur durch einen 

Erziehungsberechtigten per-
sönlich oder schriftlich erfolgen 
kann. 

Weitere Hinweise: 

Wenn ein Schülerfahrausweis 
benötigt wird, bringen Sie bitte 

ein aktuelles Passbild mit. 

Die erste Fremdsprache an unserer Schule ist Englisch. Im Rahmen der 
Anmeldung wird der Wunsch für die zweite Fremdsprache erfragt. 
Grundsätzlich stehen Latein, Französisch oder Russisch zur Auswahl. Die 
Einrichtung entsprechender Klassen hängt von der Einwahl der Schüler und 
der Verfügbarkeit entsprechender Fachlehrer ab. 

Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 
(Tel. 03628/ 600225) 


